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OLG Köln: Kardinal Woelki muss zugespitzte Kritik ertragen, persönliche 
Formulierungen hingegen nicht

In zwei Berufungsverfah-
ren im Zusammenhang mit 
der Berichterstattung über 
die Missbrauchsskandale in 
der römisch-katholischen 
Kirche zwischen der Boule-
vard-Zeitung Bild und dem 
Kardinal der römisch-katho-
lischen Kirche und Kölner 
Erzbischof Dr. Rainer Ma-
ria Woelki hat das Oberlan-
desgericht Köln den Klagen 
auf Unterlassung teilweise 
stattgegeben (Urteile vom 
16. März 2023 – Az.: 15 U 
120/22 und 15 U 131/22). 
In beiden Verfahren hat das 
OLG Köln eine Revision 
ausgeschlossen. 

Die 15. Zivilkammer des 
OLG Köln bestätigte damit 
zum überwiegenden Teil die 
Entscheidungen des Land-
gerichts Köln (Urteil vom 
18. Mai 2022 – Az.: 28 O 
276/21 + Urteil vom 8. Juni 
2022 – Az.: 28 O 295/21). 
Gleichwohl dürfte der Ber-
liner Medien-Konzern Axel 
Springer SE mit dem Aus-
gang der Berufungsverfahren 
nicht unzufrieden sein. Beide 
Urteile sind nicht nur milder 
ausgefallen, sondern sie zei-
gen laut einem Sprecher des 

Medien-Hauses auch, dass 
der Kern der Bild-Berichter-
stattung zulässig gewesen sei. 

Verfahren über einen On-
line-Artikel zur Beförde-
rung eines Priesters 

Kardinal Woelki hatte ei-
nen Priester zum stellver-
tretenden Stadtdechanten in 
Düsseldorf befördert, der 
Jahre zuvor Sex mit einer 
16 Jahre alten Prostituierten 
gehabt hatte und als Zeuge 
befragt worden war. Vier 
Äußerungen, die unwahre 
Tatsachen-Behauptungen 
waren, wertete das OLG als 
unzulässig. 

Die angegriffene Headline 
„Obwohl er von den Vorwür-
fen wusste - Kardinal Woel-
ki beförderte Missbrauchs-
Priester“ sowie den Begriff 
Missbrauchs-Priester hält 
das OLG Köln hingegen für 

zulässig. Gleiches gilt für die 
Äußerung im Kommentar 
„Kardinal Woelki, der Erz-
bischof von Köln, hat einen 
Missbrauchs-Priester beför-
dert“. In der Presse-Info hält 
das OLG Köln fest: „Diese 
Kritik müsse sich der Klä-
ger als Träger eines hohen 
kirchlichen Amtes aber u.a. 
im Lichte der breiten öffent-
lichen Diskussion um sein 
Verhalten im Zusammen-
hang mit der Aufarbeitung 
des Missbrauchsskandals in 
der katholischen Kirche ge-
fallen lassen.“

Verfahren über Artikel 
zum Vorwurf der Vertu-
schung

Auch in diesem Verfahren 
hat das OLG Köln das vo-
rangegangene Urteil des 
Landgerichts Köln in zwei 
Punkten geändert. So muss 
Kardinal Woelki die Head-

line „Die Vertuschungs-
Mafia im Erzbistum Köln“ 
hinnehmen, weil „die Über-
schrift nicht isoliert von dem 
dazugehörigen Zeitungsbe-
richt betrachtet werde dürfe“. 

Die angegriffenen Punkte in 
den beiden Artikeln selber 
ordnet das OLG Köln hin-
gegen als unzulässige Äu-
ßerungen ein, weil sie einen 
Tatsachenkern mit ungeklär-
tem Wahrheitsgehalt betref-
fen oder aber die Schutz-Inte-
ressen des Betroffenen höher 
wiegen als das Grundrecht 
auf Meinungsäußerung. 

Das gilt jedoch nicht für den 
Äußerungsteil mit der Passa-
ge „Bringt Kardinal Woelki 
(64) in Erklärungsnot“. Die-
se Äußerung betreffe zwar 
den Kläger direkt, doch das 
müsse er hinnehmen. In der 
Presse-Info heißt es dazu: 
„Es handele sich dabei um 
eine zulässige Bewertung 
der Umstände, dass der Klä-
ger das Schreiben nicht zum 
Anlass genommen habe, von 
einer Beförderung abzuse-
hen, und dass er auf Anfra-
ge der Beklagten zu diesem 
Vorgang Stellung genom-
men habe.“

Der guten Ordnung halber 
ist noch festzuhalten, dass 
in Sachen Berichterstattung 
über den Missbrauchsskan-
dal in Köln noch weitere 
Verfahren anhängig sind. 
(ps)
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Gemäß § 5 III MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch für:

Crowd-Finanzierung aus Unternehmenssicht 
– Alternative zu klassischen Finanzierungs-
instrumenten

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Darstellungsformen, Abwandlungen, 
Kombinationen und Wortverbindungen für Computerprogramme, Handbü-
cher, Druckereierzeugnisse, Datenträger aller Art, elektronische und digi-
tale Medien, Netzwerke, CD-ROM, DVD, CD-i, Offline- und Online-Dienste 
sowie sonstige Medien.

DATEV eG, 
Paumgartnerstraße 6-14, 90429 Nürnberg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantschaft 
Titelschutz in Anspruch für

Kampf der Realitystars – Die Stunde nach 
der Stunde der Wahrheit

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Titelkombinationen, grafischen Gestaltungen, Untertiteln 
und Zusammensetzungen für alle Medien einschließlich Printmedien, Film, 
Hörfunk, Fernsehen, Software, Off- und Onlinedienste sowie Onlinemedien 
und Multimediaanwendungen sowie für sonstige audiovisuelle, elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke.

HEUSSEN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, 
Brienner Straße 9, 80333 München
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Freigefahren: Eine Frau, die einfach macht

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Ebner Stolz Mönning Bachem Wirtschaftsprüfer 
Steuerberater Rechtsanwälte PartG mbB 
Ludwig-Erhard-Straße 1, 20459 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Big Tech muss weg

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

AMP Digital Ventures GmbH 
Senefelder Straße 92, 50825 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

BAD City

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Ebner Stolz Mönning Bachem Wirtschaftsprüfer 
Steuerberater Rechtsanwälte PartG mbB 
Ludwig-Erhard-Straße 1, 20459 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

The Incredible Caveman Story
Wir haben einen Deal
Der neue Freund
Haus aus Glas
Im Haus aus Glas
Das Haus aus Glas

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle 
Medien und sonstigen Werkarten, insbesondere für Druckereierzeugnisse, 
Fernsehen, Film, Hörfunk, Datenträger aller Art, elektronische und digitale 
Medien und Netzwerke sowie Softwareerzeugnisse.

Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronikians
AMPERSAND Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB 
Widenmayerstraße 4, 80538 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Last Exit Schinkenstraße

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Schriftarten, Abwand-
lungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen und grafischen Darstel-
lungen zur Verwendung in allen Medien und sonstigen Werkarten, insbe-
sondere Fernsehen, Film, Hörfunk, Datenträger aller Art, elektronische und 
digitale Medien.

Odeon Fiction GmbH 
Taunusstraße 21, 80807 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

TESTOSTERON
Du bist es

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Schriftarten, Abwand-
lungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen und grafischen Darstel-
lungen zur Verwendung in allen Medien und sonstigen Werkarten, insbe-
sondere Fernsehen, Film, Hörfunk, Datenträger aller Art, elektronische und 
digitale Medien.

W&B Television GmbH 
Taunusstraße 21, 80807 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

human
metis

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Dr. Rebekka Reinhard 
Westermühlstraße 13, 80469 München
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www.markenartikel-magazin.de
Täglich neue Meldungen rund um die Marke
sowie Personalien und Veranstaltungen 
aus der Markenwelt.

Der markenartikel-Newsletter erscheint 2x wöchentlich 
mit frischen Marken-News.

Vernetzen Sie sich mit uns via unserer LinkedIn-Präsenz
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